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Allgemeine 
Versicherungsbedingungen (AVB) 

TARIF TBB 

FÜR BERUFSSPORTLER 

KRANKENTAGEGELDVERSICHERUNG 

Die AVB umfassen diesen Tarif sowie (in einem gesonderten Druckstück) die Musterbedingungen 2009 - MB/KT 2009 - 
des Verbandes der privaten Krankenversicherung und die Tarifbedingungen der DKV. 

1. Tarifleistungen 
 
1.1 Für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit nach § 1 AVB (auch an Sonn- und Feiertagen) wird vom 43. Tag an Kran-

kentagegeld in vertraglicher Höhe gezahlt. 
In Ergänzung zu § 1 Abs. 2 AVB endet die Leistungspflicht auch mit der Aufnahme eines Trainings. 

 
1.2 In Ergänzung zu § 4 Abs. 2 bzw. 2.1 AVB wird bei Berufsunfällen das Verletztengeld der Berufsgenossenschaft 

bei der Ermittlung des Krankentagegeldanspruchs angerechnet, sofern Krankentagegeld und Verletztengeld das 
Nettoeinkommen übersteigen. 

 
 
2. Monatliche Beitragsraten 
 
2.1 Die monatlich zu zahlende Beitragsrate ergibt sich aus dem Versicherungsschein bzw. einem späteren Nachtrag 

zum Versicherungsschein. 
 
2.2 Die Berechnung des Eintrittsalters richtet sich nach § 8 Abs. 2.1 AVB. 
 
 
3. Versicherungsfähigkeit 
 

Nach Tarif TBB sind Berufssportler versicherungsfähig, die 
¡ entweder in einem festen Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber in Deutschland stehen und von diesem 

auch nicht an einen Arbeitgeber im Ausland ausgeliehen sind oder 
ihren Beruf selbstständig ausüben und aus dieser Tätigkeit regelmäßig Einkünfte haben, die in Deutschland 
versteuert werden, 

¡ bei der DKV für ambulante und stationäre Heilbehandlung nach Tarifen versichert sind, die nicht Versicherten 
der gesetzlichen Krankenversicherung vorbehalten sind und 

¡ ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben (siehe aber § 1 Abs. 8 AVB). 
Bei Beendigung eines festen Arbeitsverhältnisses entfällt die Versicherungsfähigkeit, es sei denn, der Versiche-
rungsnehmer ist mit hinreichender Aussicht auf Erfolg auf der Suche nach einer neuen Tätigkeit. 
Fällt mindestens einer der Tarife der Krankheitskostenversicherung weg, so endet auch die Versicherung nach 
Tarif TBB. In diesem Falle gilt § 15 Abs. 2a AVB entsprechend. 

 
 
 
 
 
 

 
  
  Gerne geben wir bei Fragen ausführliche Auskunft: 
 Kundenservice Center 0 18 01/358 100* 
 (*3,9 Ct/Min. aus dem dt. Festnetz; max. 42 Ct/Min. aus dt. Mobilfunknetzen) 
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